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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE

Mit Schreiben vom 28. November 2003 konsultierte der Rat das Europäische Parlament 
gemäß Artikel 67 des EG-Vertrags zu dem Vorschlag der Kommission für eine Verordnung 
des Rates zur Verpflichtung der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zum 
systematischen Abstempeln der Reisedokumente von Drittausländern beim Überschreiten der 
Außengrenzen der Mitgliedstaaten und zur diesbezüglichen Änderung des Schengener 
Durchführungsübereinkommens und des Gemeinsamen Handbuchs (KOM(2003) 664 – 
2003/0258(CNS)).

In der Sitzung vom 3. Dezember 2003 gab der Präsident des Europäischen Parlaments 
bekannt, dass er diesen Vorschlag an den Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, 
Justiz und innere Angelegenheiten als federführenden Ausschuss überwiesen hat (C5-
0580/2003).

Der Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten 
hatte in seiner Sitzung vom 25. November 2003 Roberta Angelilli als Berichterstatterin 
benannt.

Der Ausschuss prüfte den Vorschlag der Kommission und den Berichtsentwurf in seinen 
Sitzungen vom 22. Januar 2004, 18. Februar 2004 und 18. März 2004.

In der letztgenannten Sitzung nahm der Ausschuss den Entwurf einer legislativen 
Entschließung mit 19 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 1 Enthaltung an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: Jorge Salvador Hernández Mollar, Vorsitzender; 
Robert J.E. Evans, stellvertretender Vorsitzender; Giacomo Santini, stellvertretender 
Vorsitzender; Roberta Angelilli, Berichterstatterin; Regina Bastos (in Vertretung von Mary 
Elizabeth Banotti gemäß Art. 153 Abs. 2 der Geschäftsordnung), María Luisa Bergaz Conesa 
(in Vertretung von Ilka Schröder gemäß Art. 153 Abs. 2 der Geschäftsordnung), Alima 
Boumediene-Thiery, Kathalijne Maria Buitenweg, Giorgio Calò (in Vertretung von Baroness 
Ludford gemäß Art. 153 Abs. 2 der Geschäftsordnung) Gérard M.J. Deprez, Antonio Di 
Pietro (in Vertretung von Francesco Rutelli), Timothy Kirkhope, Helmuth Markov (in 
Vertretung von Fodé Sylla gemäß Art. 153 Abs. 2 der Geschäftsordnung), Pasqualina 
Napoletano (in Vertretung von Adeline Hazan gemäß Art. 153 Abs. 2 der Geschäftsordnung), 
Marcelino Oreja Arburúa, Josu Ortuondo Larrea (in Vertretung von Pierre Jonckheer gemäß 
Art. 153 Abs. 2 der Geschäftsordnung), Elena Ornella Paciotti, Fernando Pérez Royo (in 
Vertretung von Margot Keßler gemäß Art. 153 Abs. 2 der Geschäftsordnung), Hubert Pirker, 
Martine Roure, Olle Schmidt (in Vertretung von Johanna L.A. Boogerd-Quaak), Ingo Schmitt 
(in Vertretung von Bernd Posselt), Ole Sørensen (in Vertretung von Bill Newton Dunn), Patsy 
Sörensen, The Earl of Stockton (in Vertretung von Eva Klamt), Joke Swiebel, Anna Terrón i 
Cusí und Christian Ulrik von Boetticher.

Der Bericht wurde am 5. April 2004 eingereicht.



RR\531722DE.doc 5/17 PE 339.592

DE

ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Rates zur Verpflichtung 
der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zum systematischen Abstempeln der 
Reisedokumente von Drittausländern beim Überschreiten der Außengrenzen der 
Mitgliedstaaten und zur diesbezüglichen Änderung des Schengener 
Durchführungsübereinkommens und des Gemeinsamen Handbuchs
(KOM(2003) 664 – C5-0580/2003 – 2003/0258(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

 in Kenntnis des Vorschlags der Kommission (KOM(2003) 664)1,

 gestützt auf Artikel 62 des EG-Vertrags,

 gestützt auf Artikel 67 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde (C5-
0580/2003),

 unter Hinweis auf das Protokoll zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den 
Rahmen der Europäischen Union,

 vom Rat davon unterrichtet, dass Irland und das Vereinigte Königreich Großbritannien 
und Nordirland nicht am Erlass und an der Durchführung des Vorschlags der Kommission 
mitwirken wollen,

 gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung,

 in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz 
und innere Angelegenheiten (A5-0229/2004),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-
Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Vorschlag der Kommission Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
TITEL

zu dem Vorschlag der Kommission für 
eine Verordnung des Rates zur 
Verpflichtung der zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten zum systematischen 
Abstempeln der Reisedokumente von 
Drittausländern beim Überschreiten der 
Außengrenzen der Mitgliedstaaten und zur 
diesbezüglichen Änderung des Schengener 
Durchführungsübereinkommens und des 
Gemeinsamen Handbuchs

zu dem Vorschlag der Kommission für 
eine Verordnung des Rates zur 
Verpflichtung der zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten zum systematischen 
Abstempeln der Reisedokumente von 
Drittausländern beim Überschreiten der 
Außengrenzen der Mitgliedstaaten und zur 
diesbezüglichen Änderung des Schengener 
Durchführungsübereinkommens und des 
Gemeinsamen Handbuchs über 
Grenzkontrollen
(Diese Änderung gilt für den gesamten 
Text des Legislativvorschlags; durch die 
Annahme des Änderungsantrags werden 
technische Anpassungen im gesamten Text 
notwendig.)

Begründung

Das „Gemeinsame Handbuch“ wird von den Personen, die es kennen und nutzen, für 
gewöhnlich mit diesem Begriff bezeichnet, wobei klar ist, dass es sich um das Handbuch mit 
den detaillierten Anweisungen an die Vertreter der Mitgliedstaaten für die Kontrollen beim 
Überschreiten der Außengrenzen handelt. Für Außenstehende hat der Ausdruck 
„Gemeinsames Handbuch“ jedoch überhaupt keine Bedeutung. Mit dem Änderungsantrag 
soll dieser Mangel behoben werden, indem der Titel so ergänzt wird, dass der Inhalt des 
verfügenden Teils eindeutig ersichtlich wird. Daher haben wir die Fügung „über 
Grenzkontrollen“ hinzugefügt.

Änderungsantrag 2
ERWÄGUNG 1

(1) Der Europäische Rat hat auf seiner 
Tagung vom 21./22. Juni 2002 in Sevilla 
eine intensivere Zusammenarbeit zur 
Bekämpfung der illegalen Einwanderung 
gefordert und die Kommission und die 
Mitgliedstaaten ersucht, operative 
Maßnahmen zu treffen, um ein 
angemessenes Kontroll- und 
Überwachungsniveau an den 
Außengrenzen zu gewährleisten.

(1) Der Europäische Rat hat auf seiner 
Tagung vom 21./22. Juni 2002 in Sevilla 
eine intensivere Zusammenarbeit zur 
Bekämpfung der illegalen Einwanderung 
gefordert und den Rat, die Kommission 
und die Mitgliedstaaten aufgefordert, im 
Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten 
operative Maßnahmen zu treffen, um eine 
koordinierte und integrierte Verwaltung 
der Außengrenzen und ein angemessenes 
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Kontroll- und Überwachungsniveau zu 
gewährleisten.

Begründung

Der Text wurde in Übereinstimmung mit den Punkten 31 und 32 der Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes des genannten Europäischen Rates von Sevilla abgeändert.

Änderungsantrag 3
ERWÄGUNG 1 A (neu)

(1a) Angesichts des gemeinsamen 
Interesses der Mitgliedstaaten an einer 
effizienteren Verwaltung der 
Außengrenzen forderte der Europäische 
Rat auf seiner Tagung vom 19. und 20. 
Juni 2003 in Thessaloniki die 
Kommission auf, Vorschläge für die 
Neufassung des Gemeinsamen 
Handbuchs über Grenzkontrollen – 
einschließlich des Anbringens von 
Stempeln in Reisedokumenten von 
Staatsangehörigen dritter Länder – zu 
unterbreiten.

Begründung

Dieser Änderungsantrag steht im Einklang mit Punkt 16 der Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates von Thessaloniki, in dem die Kommission aufgefordert wird, so rasch wie 
möglich Vorschläge für die Neufassung des Gemeinsamen Handbuchs über Grenzkontrollen - 
einschließlich des Anbringens von Stempeln in Reisedokumenten von Staatsangehörigen 
dritter Länder - zu unterbreiten.

Dennoch ist die Neufassung des Gemeinsamen Handbuchs, in dem die Bedingungen für die 
Einreise und die Kontrollen beim Überschreiten der Außengrenzen der Mitgliedstaaten (unter 
anderem das Abstempeln der Reisedokumente) zusammengefasst werden, technisch so 
komplex, dass ihre Annahme viel Zeit beanspruchen wird; daher hat die Kommission 
beschlossen, den Bereich des erforderlichen Abstempelns der Reisedokumente 
voranzutreiben, indem sie eine verpflichtende Rechtsvorschrift für die Mitgliedstaaten in 
Form einer Verordnung vorgelegt hat, um eine einheitliche Durchführung in den betroffenen 
Mitgliedstaaten zu gewährleisten.
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Änderungsantrag 4
ERWÄGUNG 2

(2) Den Bestimmungen des am 19. Juni 
1990 in Schengen unterzeichneten 
Übereinkommens zur Durchführung des 
Übereinkommens von Schengen vom 14. 
Juni 1985 und des Gemeinsamen 
Handbuchs betreffend das Überschreiten 
der Außengrenzen fehlt es an Klarheit und 
Genauigkeit, was die Verpflichtung zum 
Anbringen von Stempeln in den 
Reisedokumenten von Drittausländern 
beim Überschreiten der Außengrenzen 
anbelangt. Daher haben diese 
Bestimmungen zu unterschiedlichen 
Verfahrensweisen in den Mitgliedstaaten 
geführt und erschweren die Kontrolle der 
Einhaltung der zulässigen Dauer des 
Kurzaufenthalts der Drittausländer im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, nämlich 
höchstens drei Monate innerhalb einer Frist 
von sechs Monaten.

(2) Den Bestimmungen des am 19. Juni 
1990 in Schengen unterzeichneten 
Übereinkommens zur Durchführung des 
Übereinkommens von Schengen vom 14. 
Juni 1985 betreffend das Überschreiten der 
Außengrenzen zufolge gilt für die 
Kontrollen an den Außengrenzen ein 
gleichmäßiger Überwachungsstandard. 
Diesen Bestimmungen fehlt es jedoch an 
Genauigkeit, was die Verpflichtung zum 
Anbringen von Stempeln in den 
Reisedokumenten von Drittausländern 
beim Überschreiten der Außengrenzen 
anbelangt. Daher haben diese 
Bestimmungen zu unterschiedlichen 
Verfahrensweisen in den Mitgliedstaaten 
geführt und erschweren die Kontrolle der 
Einhaltung der zulässigen Dauer des 
Kurzaufenthalts der Drittausländer im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, nämlich 
höchstens drei Monate innerhalb einer Frist 
von sechs Monaten.

Begründung

Das 1990 in Schengen unterzeichnete Übereinkommen zur Durchführung des 
Übereinkommens von Schengen von 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen 
an den gemeinsamen Grenzen sieht in Artikel 6 Absatz 5 vor, dass für die Kontrollen an den 
Außengrenzen ein gleichmäßiger Überwachungsstandard gilt. Dennoch wird in diesem 
Übereinkommen nirgends die Verpflichtung zum Abstempeln der Reisedokumente oder der 
Visa von Drittstaatsangehörigen beim Überschreiten der Außengrenzen festgelegt.

Der Verweis auf das Gemeinsame Handbuch wurde jedoch gestrichen, weil dort in Teil II 
Punkt 2.1 das Anbringen von Stempeln in den Reisedokumenten von Drittstaatsangehörigen 
beim Überschreiten der Außengrenzen der Unterzeichnerstaaten des Schengener 
Übereinkommens bei der Einreise in die Mitgliedstaaten sowie im Fall von Reisedokumenten, 
in denen sich Visa für mehrere Einreisen befinden, auch bei der Ausreise ausreichend 
detailliert beschrieben wird.
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Änderungsantrag 5
ERWÄGUNG 2 A (neu)

(2a) Das Gemeinsame Handbuch über 
Grenzkontrollen enthält Bestimmungen 
über das Abstempeln der Reisedokumente 
von Drittausländern beim Überschreiten 
der Außengrenzen der Mitgliedstaaten, 
die den Schengen-Besitzstand 
übernommen haben, die abgeändert und 
in einer eigenen Rechtsform der 
Europäischen Gemeinschaft, die in allen 
ihren Teilen verbindlichen ist, 
zusammengefasst werden müssen.

Begründung

Siehe auch den zweiten Absatz des Änderungsantrags zu Erwägung 2.

Ferner ist zu berücksichtigen, dass der Großteil des Inhalts des Gemeinsamen Handbuchs 
über Grenzkontrollen von dem Exekutivausschuss angenommen wurde (dessen Funktionen 
nun nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam und des Protokolls zur Einbeziehung des 
Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union der Rat ausübt), der durch 
das Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen eingesetzt wurde, 
und dass er mehrfach abgeändert wurde, weshalb seine Neufassung unerlässlich ist.

Dennoch ist es parallel zur Neufassung des Gemeinsamen Handbuchs in einer eigenen 
Rechtsform der Gemeinschaft dringend notwendig, den Bereich im Zusammenhang mit dem 
Abstempeln der Reisedokumente von Drittstaatsangehörigen unter der Rechtsform einer 
Verordnung klar, genau und verbindlich zusammenzufassen.

Änderungsantrag 6
ERWÄGUNG 2 B (neu)

(2b) Der Rat „Justiz und Inneres“ vom 
19. Dezember 2002 hat 
Schlussfolgerungen zu den Kontrollen an 
den Außengrenzen und zur Bekämpfung 
der illegalen Einwanderung angenommen 
und die Kommission aufgefordert, die 
diesbezüglichen bestehenden Vorschriften 
des Schengen-Besitzstandes zu klären, 
entsprechende Änderungen 
vorzuschlagen und die Möglichkeit einer 
stärkeren Harmonisierung der 
erforderlichen Grenzkontrollverfahren zu 
prüfen. 
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Begründung

Der JI-Rat vom 19.12.2002 hat einen entscheidenden Anstoß in Bezug auf die Verstärkung 
der Kontrollen beim Eintritt in den „Schengen-Raum“ gegeben.

Änderungsantrag 7
ERWÄGUNG 4

(4) Die vom Rat "Justiz und Inneres" am 8. 
Mai 2003 angenommenen 
Schlussfolgerungen zur Einführung 
ordnungsgemäß ausgeschilderter getrennter 
Fahrspuren bzw. Reihen an den 
Außengrenzen je nach Staatsangehörigkeit 
der Reisenden sowie die Vorlage eines 
Vorschlags zur Festlegung einer Regelung 
für den Kleinen Grenzverkehr werden 
einen wirksameren Grenzschutz an den 
Außengrenzen durch die zuständigen 
Dienststellen ermöglichen, wodurch sich 
etwaige praktische Schwierigkeiten im 
Zusammenhang mit der Verpflichtung zum 
systematischen Abstempeln der 
Reisedokumente von Drittausländern 
leichter überwinden lassen werden. Diese 
Maßnahmen werden auch dazu beitragen, 
dass die Personenkontrollen an den 
Außengrenzen nur noch in ganz seltenen 
Ausnahmefällen gelockert werden.

(4) Die vom Rat "Justiz und Inneres" am 8. 
Mai 2003 angenommenen 
Schlussfolgerungen zur Einführung 
ordnungsgemäß ausgeschilderter getrennter 
Kontrollreihen an den Außengrenzen je 
nach Staatsangehörigkeit der Reisenden 
sowie die Vorlage eines Vorschlags zur 
Festlegung einer Regelung für den Kleinen 
Grenzverkehr werden einen wirksameren 
Grenzschutz an den Außengrenzen durch 
die zuständigen Dienststellen ermöglichen, 
wodurch sich etwaige praktische 
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit 
der Verpflichtung zum systematischen 
Abstempeln der Reisedokumente von 
Drittausländern leichter überwinden lassen 
werden. Diese Maßnahmen werden auch 
dazu beitragen, dass die 
Personenkontrollen an den Außengrenzen 
nur noch in ganz seltenen Ausnahmefällen 
gelockert werden.

Begründung

Die oben genannten Schlussfolgerungen des JI-Rates beziehen sich auf die Einrichtung 
getrennter Kontrollreihen für Einreisekontrollen an den Übertrittsstellen an den 
Landaußengrenzen, da diese Maßnahmen bereits für die See- und Luftaußengrenzen in 
internationalen Flughäfen, Häfen und auf Fähren vorgesehen waren.

Änderungsantrag 8
ERWÄGUNG 5

(5) Aufgrund der den Mitgliedstaaten 
auferlegten Verpflichtung, die 
Reisedokumente von Drittausländern bei 
der Einreise in die Mitgliedstaaten 
systematisch abzustempeln, und der 
Beschränkung der Umstände, unter denen 
die Personenkontrollen an den 
Außengrenzen gelockert werden dürfen, 

(5) Aufgrund der den Mitgliedstaaten 
auferlegten Verpflichtung, die 
Reisedokumente von Drittausländern bei 
der Einreise in die Mitgliedstaaten beim 
Überschreiten der Außengrenzen des 
Schengen-Raums systematisch 
abzustempeln, und der Beschränkung der 
Umstände, unter denen die 
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kann bei Fehlen des Stempels in den 
Reisedokumenten angenommen werden, 
dass sich deren Inhaber bezüglich der 
Bedingung für die Dauer eines 
Kurzaufenthalts unrechtmäßig in dem 
betreffenden Hoheitsgebiet aufhält. Diese 
Annahme kann jedoch mit jedem 
erdenklichen Mittel, das geeignet ist, die 
Einhaltung der zulässigen Aufenthaltsdauer 
zu beweisen, widerlegt werden.

Personenkontrollen an den Außengrenzen 
gelockert werden dürfen, kann bei Fehlen 
des Stempels in den Reisedokumenten 
angenommen werden, dass sich deren 
Inhaber bezüglich der Bedingung für die 
Dauer eines Kurzaufenthalts unrechtmäßig 
in dem betreffenden Hoheitsgebiet aufhält. 
Diese Annahme kann jedoch mit jedem 
erdenklichen urkundlichen Beweismittel, 
das geeignet ist, die Einhaltung der 
zulässigen Aufenthaltsdauer zu beweisen, 
widerlegt werden.

Begründung

Es wird klargestellt, dass als Beweismittel nur Urkunden zulässig sind.

Es ist eindeutig festzustellen, dass die Einreise in einen Mitgliedstaat über die Außengrenze 
des Schengen-Raums zu erfolgen hat.

Änderungsantrag 9
ERWÄGUNG 7

(7) Das Übereinkommen zur 
Durchführung des Übereinkommens von 
Schengen und das Gemeinsame Handbuch 
müssen dementsprechend geändert werden.

(7) Das Übereinkommen von Schengen 
und das Gemeinsame Handbuch über 
Grenzkontrollen müssen dementsprechend 
geändert werden.

Begründung

Siehe Begründung zu den Änderungsanträgen 1 (Titel) und 4 (Erwägung 2).

Änderungsantrag 10
ERWÄGUNG 9

(9) Was Island und Norwegen anbelangt, 
so stellt diese Verordnung eine 
Weiterentwicklung der Bestimmungen des 
Schengen-Besitzstands im Sinne des 
Übereinkommens zwischen dem Rat der 
Europäischen Union sowie der Republik 
Island und dem Königreich Norwegen über 
die Assoziierung dieser beiden Staaten bei 
der Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen-Besitzstands 
dar , die zu dem in Artikel 1 Buchstabe B 
des Beschlusses 1999/437/EG des Rates 
vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter 

(9) Was Island und Norwegen anbelangt, 
so stellt diese Verordnung eine 
Weiterentwicklung der Bestimmungen des 
Schengen-Besitzstands im Sinne des am 
18. Mai 1999 in Brüssel unterzeichneten 
Übereinkommens zwischen dem Rat der 
Europäischen Union sowie der Republik 
Island und dem Königreich Norwegen über 
die Assoziierung dieser beiden Staaten bei 
der Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen-Besitzstands 
dar [5], die zu dem in Artikel 1 Buchstabe 
B des Beschlusses 1999/437/EG des Rates 
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Durchführungsvorschriften zu dem 
Übereinkommen genannten Bereich 
gehören.   

vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter 
Durchführungsvorschriften zu dem 
Übereinkommen genannten Bereich 
gehören.

Begründung

Aufgrund seiner Bedeutung ist es besser, auch das Datum und den Ort der Unterzeichnung 
des Abkommens anzugeben. 

Änderungsantrag 11
ERWÄGUNG 10

(10) Diese Verordnung stellt eine 
Weiterentwicklung der Bestimmungen des 
Schengen-Besitzstands dar, die auf das 
Vereinigte Königreich entsprechend dem 
Beschluss 2000/365/EG des Rates vom 29. 
Mai 2000 zum Antrag des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und 
Nordirland, einzelne Bestimmungen des 
Schengen-Besitzstands auf sie 
anzuwenden, keine Anwendung finden. 
Das Vereinigte Königreich beteiligt sich 
folglich nicht an der Annahme der 
Verordnung, die daher weder bindend für 
das Vereinigte Königreich noch in diesem 
Staat anzuwenden ist.

(10) Diese Verordnung stellt eine 
Weiterentwicklung der Bestimmungen des 
Schengen-Besitzstands dar, die auf das 
Vereinigte Königreich Großbritannien 
und Nordirland entsprechend dem 
Beschluss 2000/365/EG des Rates vom 29. 
Mai 2000 zum Antrag des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und 
Nordirland, einzelne Bestimmungen des 
Schengen-Besitzstands auf sie 
anzuwenden, keine Anwendung finden. 
Das Vereinigte Königreich Großbritannien 
und Nordirland beteiligt sich folglich nicht 
an der Annahme der Verordnung, die daher 
weder bindend für das Vereinigte 
Königreich noch in diesem Staat 
anzuwenden ist.

Begründung

In dem Beschluss des Rates und dem Schengen-Protokoll wird die Bezeichnung „Vereinigtes 
Königreich Großbritannien und Nordirland“ verwendet. Sie sollte daher beibehalten werden.

Änderungsantrag 12
ARTIKEL 2 NUMMER 1

Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe e (Schengener Durchführungsübereinkommen)

e) Können solche Kontrollen wegen 
außergewöhnlicher und unvorhersehbarer 
Umstände, die sofortige Maßnahmen 
erfordern, nicht durchgeführt werden, sind 
Schwerpunkte zu setzen. Dabei hat die 
Kontrolle des Einreiseverkehrs 
grundsätzlich Vorrang vor der Kontrolle 
des Ausreiseverkehrs. Der betreffende 

e) Können solche Kontrollen wegen 
außergewöhnlicher und unvorhersehbarer 
Umstände, die sofortige Maßnahmen 
erfordern, nicht durchgeführt werden, sind 
Schwerpunkte zu setzen. Dabei hat die 
Kontrolle des Einreiseverkehrs 
grundsätzlich Vorrang vor der Kontrolle 
des Ausreiseverkehrs. Der betreffende 
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Mitgliedstaat setzt den Rat und die 
Kommission so rasch wie möglich davon 
in Kenntnis.

Mitgliedstaat setzt die Generalsekretariate 
des Rates und der Kommission 
unverzüglich von den getroffenen 
Sofortmaßnahmen in Kenntnis.

Begründung

Aufgrund der erheblichen Auswirkungen, die solche Maßnahmen haben können, die die 
Durchführung von Kontrollen an den Außengrenzen be- oder verhindern können, ist das 
Sekretariat des Rates unverzüglich zu informieren. 

Änderungsantrag 13
ARTIKEL 2 NUMMER 3

Artikel 23 a Absatz 2 (Schengener Durchführungsübereinkommen)

Diese Annahme kann von dem 
Drittausländer durch jedweden Nachweis, 
dass er die Bedingung für die Dauer des 
kurzen Aufenthalts eingehalten hat, 
widerlegt werden. Zu diesem Zweck kann 
er insbesondere Belege wie Fahr- bzw. 
Flugscheine, Nachweise für seinen 
Aufenthalt im Ausland, Meldungen im 
Sinne der Artikel 22 und 45 vorlegen.

Diese Annahme und alle rechtlichen 
Schritte, sie sich daraus ergeben können, 
müssen unverzüglich aufgegeben werden, 
wenn der Drittausländer durch einen 
urkundlichen Nachweis belegt, dass er die 
Bedingungen für die Dauer des kurzen 
Aufenthalts eingehalten hat.

Begründung

Die Vorlage eines klaren urkundlichen Beweises muss ausreichen, um die Annahme 
aufzugeben. Das muss klar festgestellt werden.

Änderungsantrag 14
ARTIKEL 2 NUMMER 3

Artikel 23 a Absatz 3 (Schengener Durchführungsübereinkommen)

3. 3. Wird die Annahme gemäß Absatz 1 
nicht widerlegt, können die zuständigen 
Behörden die Bestimmungen von Artikel 
23 Absätze 3 bis 5 anwenden."

2. Wird die Annahme gemäß Absatz 1 
nicht widerlegt, wenden die zuständigen 
Behörden die Bestimmungen von Artikel 
23 Absätze 3 bis 5 an.

Begründung

Mit den nötigen Abänderungen gilt als Begründung Absatz 2 der Begründung von 
Änderungsantrag 13 zu Artikel 23a (neu) Absatz 1 des Übereinkommens von Schengen.
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Änderungsantrag 15
ARTIKEL 3 EINLEITUNG UND NUMMER 1

Ziffer 1.3.5 (Gemeinsames Handbuch)

Teil II des Gemeinsamen Handbuchs wird 
wie folgt geändert:

Teil II des Gemeinsamen Handbuchs über 
Grenzkontrollen wird wie folgt geändert:

1. Ziffer 1.3.5. erhält folgende Fassung: 1. Ziffer 1.3.5. erhält folgende Fassung:
„Bei außergewöhnlichen und 
unvorhersehbaren Umständen können die 
Kontrollen an den Landgrenzen gelockert 
werden. Solche Umstände liegen vor, 
wenn unvorhersehbare Ereignisse zu 
einem derart starken 
Verkehrsaufkommen führen, dass sich bis 
zum Beginn der Kontrolle trotz 
Ausschöpfung aller organisatorischen 
und personellen Möglichkeiten 
unzumutbare Wartezeiten ergeben.“

„Bei einheitlich festgelegten 
außergewöhnlichen und unvorhersehbaren 
Umständen werden die Kontrollen an den 
Land-, See- und Luftgrenzen gelockert.“

Begründung

Die von einem Mitgliedstaat an den Außengrenzen durchgeführten Kontrollen bringen nicht 
nur dem Staat Nutzen, an dessen Grenzen sie durchgeführt werden, sondern allen Schengen-
Staaten, deren Interessen sie schützen müssen; daher ist die Definition von 
außergewöhnlichen Umständen, die eine Lockerung der Kontrollmaßnahmen und ihrer 
Durchführung rechtfertigen, klar und genau festzulegen, ohne Raum für unterschiedliche 
Interpretationen in den einzelnen Mitgliedstaaten zu lassen.

Änderungsantrag 16
ARTIKEL 3 NUMMER 3

Ziffer 2.1.1 Absatz 1 Einleitung Buchstabe a (Gemeinsames Handbuch)

„Bei der Einreise in einen Mitgliedstaat 
sind systematisch mit einem Abdruck des 
Einreisestempels zu versehen:“

„Bei der Einreise in einen Mitgliedstaat 
sind beim Überschreiten einer 
Außengrenze systematisch mit einem 
Abdruck des Einreisestempels zu 
versehen:“

Begründung

Es ist klarzustellen, dass die Einreise in einen Mitgliedstaat über eine Außengrenze des 
Schengen-Raums erfolgt.
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Änderungsantrag 17
ARTIKEL 3 NUMMER 5

Ziffer 3.4.2.3 Absatz 3 (Gemeinsames Handbuch)

„Auch bei gelockerten Kontrollen sind die 
zuständigen Beamten gehalten, gemäß 
Punkt 1.3.5.4. zu verfahren.“

„Auch bei aufgrund von 
außergewöhnlichen Umständen 
gelockerten Kontrollen sind die 
zuständigen Beamten gehalten, gemäß 
Punkt 1.3.5.4. zu verfahren.“

Begründung

Dieser Änderungsantrag steht in Einklang mit dem Änderungsantrag 16 zu Ziffer 1.3.5 des 
Gemeinsamen Handbuchs über Grenzkontrollen, dem zufolge die Möglichkeit der Lockerung 
der Grenzkontrollen unter außergewöhnlichen Umständen gestrichen wurde und nur unter in 
allen Schengen-Staaten einheitlich definierten und angewandten außergewöhnlichen 
Umständen zulässig ist.

Ziffer 3.4.2.3 des Gemeinsamen Handbuchs über Grenzkontrollen wird durch diesen Text 
ersetzt, wobei die beiden Absätze gestrichen werden, die die Lockerung der Grenzkontrollen 
in Ausnahmefällen vor allem wegen hohen Verkehrsaufkommens vorsehen.

Änderungsantrag 18
ARTIKEL 4

Die Mitgliedstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um Drittausländer über die 
Anwendung dieser Verordnung zu 
informieren. 

Die Mitgliedstaaten, die Kommission und 
der Rat treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um Drittausländer über die 
Anwendung dieser Verordnung zu 
informieren. 

Begründung

Sowohl die Kommission als auch der Rat müssen gemeinsam mit den Mitgliedstaaten an der 
Ausarbeitung und Umsetzung einer gemeinsamen Informationsstrategie mitwirken, die 
gewährleistet, dass die Drittausländer die neuen Bestimmungen, die beim Überschreiten der 
Außengrenzen des Schengen-Raums systematisch angewandt werden, zur Kenntnis nehmen.
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BEGRÜNDUNG

I. INTRODUZIONE

Prima dell’entrata in vigore degli accordi di Schengen, ogni Stato membro effettuava 
individualmente il controllo all’ingresso nel proprio territorio, tenendo conto che l’articolo 54 
del Trattato CE aveva stabilito il principio della libera circolazione dei lavoratori originari 
degli Stati membri, e di conseguenza il divieto dell’obbligo di possedere un permesso di 
ingresso tra Stati membri. 

L’accordo di Schengen relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni 
è stato firmato il 14 giugno 1985 tra Francia, Germania e Benelux, nell’ambito di una 
cooperazione intergovernativa, dal momento che su questo tema non tutti gli Stati membri 
della Comunità europea condividevano l’idea di aprire lo spazio europeo alla libera 
circolazione delle persone, fossero queste cittadini europei o di Paesi terzi.

La convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen è stata firmata dagli stessi Stati 
membri il 19 giugno 1990 ed è entrata in vigore il 26 marzo 1995. Successivamente, hanno 
aderito agli accordi tutti gli Stati dell’Unione, eccezion fatta per la Gran Bretagna e l’Irlanda. 
A questi tredici Stati si devono aggiungere l’Islanda e la Norvegia, che si sono associati.

Obiettivo dell’accordo è quello di abolire progressivamente i controlli tra le frontiere interne 
degli Stati membri e trasferire questi controlli alle frontiere esterne, nonché rafforzare la 
cooperazione giuridica, doganale e di polizia con “misure compensatorie” che garantiscano la 
sicurezza nel territorio dell’Unione Europea. Una delle principali misure è costituita dal 
Sistema di Informazione di Schengen (SIS).

Il Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1 maggio 1999, ha 
mantenuto, tra le “misure di accompagnamento”, la strategia di soppressione dei controlli 
delle persone alle frontiere interne dell’UE, come previsto dall’articolo 61 del TCE.

Attualmente, il controllo dell’ingresso dei cittadini provenienti da Paesi terzi nel territorio dei 
Paesi firmatari dell’accordo di Schengen è realizzato alle frontiere esterne dei Paesi facenti 
parte dello “spazio Schengen”. Tali frontiere sono denominate “frontiere esterne”, per 
distinguerle dalle “frontiere interne”, che separano invece tra di loro il territorio degli Stati 
membri.

II. SOPPRESSIONE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE DELL’UE 
E SPOSTAMENTO DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE ESTERNE.

Il Trattato di Amsterdam ha dato un impulso decisivo alla politica di soppressione progressiva 
dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri trasferendo questi controlli alle frontiere 
esterne. In virtù di un protocollo annesso al Trattato, gli Stati membri parte degli accordi di 
Schengen (tutti tranne il Regno Unito e l’Irlanda) sono autorizzati ad instaurare tra di loro una 
cooperazione rafforzata negli ambiti di pertinenza dello spazio Schengen.

Le misure di controllo alle frontiere esterne sono previste nella Convenzione di applicazione 
dell’Accordo di Schengen. Il Manuale comune è invece lo strumento di applicazione della 
Convenzione. Tale Manuale si compone di due parti: “le condizioni di ingresso nel territorio 
degli Stati membri” e “il controllo delle frontiere”.
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III. PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE 
L’OBBLIGO DI PROCEDERE ALL’APPOSIZIONE SISTEMATICA DI 
TIMBRI SUI DOCUMENTI DI VIAGGIO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI AL 
MOMENTO DELL’ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE 
DEGLI STATI MEMBRI

La progressiva realizzazione dello “spazio Schengen” ha prodotto in ciascuno Stato membro 
procedure diverse in merito ai controlli delle proprie frontiere esterne.

Questo si è ripercosso negativamente anche sulle verifiche dell’adempimento delle condizioni 
del soggiorno di corta durata dei cittadini dei Paesi terzi che si trovano nel territorio degli 
Stati membri.

Pertanto la Commissione ha presentato una proposta di Regolamento del Consiglio, al fine di 
stabilire l’obbligatorietà dell’apposizione sistematica di un timbro sul documento di viaggio di 
tali cittadini, al momento del controllo all’ingresso delle frontiere esterne.

IV. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA LEGISLATIVA

La relatrice condivide la proposta della Commissione, in quanto l’apposizione sistematica di 
un timbro sul documento di viaggio può contribuire efficacemente alla lotta contro 
l’immigrazione clandestina.

E’ altresì importante adottare uno strumento comunitario per stabilire in modo uniforme un 
livello equivalente di controllo delle frontiere esterne, laddove la responsabilità dello Stato 
che esercita il controllo investe anche il resto dei Paesi dello spazio Schengen.

Gli emendamenti presentati mirano semplicemente a precisare il contenuto della proposta.

In particolare, pare opportuno specificare per l’insieme del testo legislativo che qualora si 
parli di “Manuale comune”, si tratta sempre del Manuale comune sulle frontiere esterne.

Un’altra puntualizzazione riguarda il mezzo di prova da esibire da parte del cittadino di un 
paese terzo sprovvisto del timbro d’ingresso sul proprio documento di viaggio per dimostrare 
la propria regolarità: sembra più pertinente, da un punto di vista giuridico, parlare di “prove 
documentali” anziché di “ogni mezzo di prova” o di una presunzione dimostrata “in qualsiasi 
modo”, cui segue, nel testo della Commissione, una lista di possibili giustificazioni.

Un’altra precisazione riguarda le circostanze eccezionali che possono far snellire i controlli 
alle frontiere: trattandosi di controlli che sono effettuati a vantaggio di tutti gli Stati che 
costituiscono lo spazio Schengen, è necessario che tali circostanze siano definite in maniera 
uniforme.

La relatrice ritiene comunque che questo regolamento sia un primo passo verso una riforma 
più completa del sistema attuale, che preveda l’apposizione sistematica di un timbro anche 
all’uscita dal territorio dello spazio Schengen. Esistono infatti documenti che autorizzano 
l’attraversamento delle frontiere più volte, nell’ambito di un soggiorno limitato. Risulta quindi 
pressoché impossibile comprovare il periodo di tempo che il cittadino di un paese terzo 
trascorre effettivamente sul territorio degli Stati membri in assenza di un timbro di uscita.


